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Antrag der Redaktionskommission* vom 13. Mai 2020

5548 a
Steuergesetz (StG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Maklerprovisionen, Gewinne aus Geld-
spielen, steuerliche Massnahmen im Gebäudebereich, internationale
Steuerausscheidung)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 22. Mai 2019
und den gleichlautenden Antrag der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben vom 29. Oktober 2019,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

II. Wirtschaft-
liche Zugehörig-
keit

§ 4. 1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder
Aufenthalt im Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit
steuerpflichtig, wenn sie
lit. a und b unverändert.
c. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit
steuerpflichtig, wenn sie
lit. a–c unverändert.
d. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln,
lit. e–g unverändert.

III. Umfang der 
Steuerpflicht

§ 5. Abs. 1 unverändert.
2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht

auf die Teile des Einkommens und Vermögens, für die gemäss § 4 eine
Steuerpflicht im Kanton besteht. Steuerpflichtige ohne steuerrechtlichen
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz versteuern mindestens das im
Kanton erzielte Einkommen und das im Kanton gelegene Vermögen.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Sylvie Matter, Zürich; Benno Scherrer, Uster; Sekretärin:
Katrin Meyer.
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3 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für Geschäftsbetriebe, Betriebs-
stätten und Grundstücke erfolgt im Verhältnis zu anderen Kantonen und
zum Ausland nach den Grundsätzen des Bundesrechts über das Verbot
der interkantonalen Doppelbesteuerung. Wenn ein schweizerisches
Unternehmen Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inlän-
dischen Gewinnen verrechnet hat, innert der folgenden sieben Jahre
aber aus dieser Betriebsstätte Gewinne verzeichnet, ist im Ausmass
der im Betriebsstättenstaat verrechenbaren Gewinne eine Revision der
ursprünglichen Veranlagung vorzunehmen; die Verluste aus dieser
Betriebsstätte werden in diesem Fall in der Schweiz nachträglich nur
satzbestimmend berücksichtigt. In allen übrigen Fällen sind Auslands-
verluste ausschliesslich satzbestimmend zu berücksichtigen. Vorbehal-
ten bleiben die in Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Rege-
lungen.

Abs. 4 wird aufgehoben.

IV. Steuer-
berechnung 
bei teilweiser 
Steuerpflicht

§ 6. 1 Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Ein-
kommens und Vermögens steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern
für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem
gesamten Einkommen und Vermögen entspricht.

2 Steuerpflichtige ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt
in der Schweiz entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebs-
stätten und Grundstücke im Kanton mindestens zu dem Steuersatz, der
dem im Kanton erzielten Einkommen und dem im Kanton gelegenen
Vermögen entspricht.

7. Übrige 
Einkünfte

§ 23. Steuerbar sind auch:
lit. a–d unverändert.
lit. e wird aufgehoben.
lit. f unverändert.

II. Steuerfreie 
Einkünfte

§ 24. Der Einkommenssteuer sind nicht unterworfen:
lit. a–i unverändert.
j. die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt

werden, die nach dem Bundesgesetz vom 29. September 2017 über
Geldspiele (BGS) zugelassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen,

k. die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken aus
der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind,
und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem
BGS zugelassen sind,

l. die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind,
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m. die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen
zur Verkaufsförderung, die nach Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e BGS
diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von Fr. 1000 nicht
überschritten wird.

4. Privat-
vermögen

§ 30. Abs. 1 unverändert.
2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhalts-

kosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegen-
schaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung
durch Dritte abgezogen werden. Den Unterhaltskosten sind Investitio-
nen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, und die
Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau gleichgestellt, soweit
sie bei der direkten Bundessteuer abzugsfähig sind.

2bis Investitionen und Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatz-
neubau nach Abs. 2 zweiter Satz sind in den zwei nachfolgenden Steu-
erperioden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuerperiode, in
der die Aufwendungen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig be-
rücksichtigt werden können.

Abs. 3–5 unverändert.

5. Allgemeine 
Abzüge

§ 31. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen,

die nicht nach § 24 lit. j–m steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch
höchstens Fr. 5000, als Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen
Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach § 24
lit. k werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze
im Steuerjahr, jedoch höchstens Fr. 25 000, abgezogen.

IV. Sozialabzüge§ 34. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Bei teilweiser Steuerpflicht werden die Sozialabzüge gemäss Abs. 1

anteilmässig gewährt. Für die Satzbestimmung werden sie voll ange-
rechnet.

2. Wirtschaftliche 
Zugehörigkeit

§ 56. 1 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Ver-
waltung ausserhalb des Kantons sind steuerpflichtig, wenn sie
lit. a–c unverändert.
d. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im
Ausland sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie
lit. a unverändert.
b. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

a. Von der Höhe 
des Einkommens 
unabhängige 
Abzüge
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3. Umfang der 
Steuerpflicht

§ 57. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für Geschäftsbetriebe, Betriebs-

stätten und Grundstücke erfolgt im Verhältnis zu anderen Kantonen
und zum Ausland nach den Grundsätzen des Bundesrechts über das
Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung. Ein schweizerisches
Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit
inländischen Gewinnen verrechnen, soweit diese Verluste im Betriebs-
stättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Verzeichnet diese Be-
triebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre Gewinne, so
erfolgt in diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im Betriebsstätten-
staat verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. Verluste aus aus-
ländischen Liegenschaften können nur dann berücksichtigt werden,
wenn im betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird.
Vorbehalten bleiben die in Doppelbesteuerungsabkommen enthalte-
nen Regelungen.

4 Steuerpflichtige ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der
Schweiz haben den im Kanton erzielten Gewinn und das im Kanton
gelegene Kapital zu versteuern.

§ 58 wird aufgehoben.

I. Steuer-
tatbestand

§ 216. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Die Grundstückgewinnsteuer wird aufgeschoben bei:

lit. a–f unverändert.
g. vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines zum betriebsnot-

wendigen Anlagevermögen gehörenden Grundstücks, soweit der
Erlös innert angemessener Frist zum Erwerb oder zur Verbesserung
eines zum betriebsnotwendigen Anlagevermögen gehörenden Er-
satzgrundstücks in der Schweiz verwendet wird,

h. vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Grundstücks, soweit der Erlös innert angemessener
Frist zum Erwerb eines selbst bewirtschafteten Ersatzgrundstücks
oder zur Verbesserung der eigenen, selbst bewirtschafteten land-
oder forstwirtschaftlichen Grundstücke in der Schweiz verwendet
wird,

i. Veräusserung einer dauernd und ausschliesslich selbst genutzten
Wohnliegenschaft (Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung), so-
weit der Erlös innert angemessener Frist zum Erwerb oder zum
Bau einer gleichgenutzten Ersatzliegenschaft in der Schweiz ver-
wendet wird.

§ 226a wird aufgehoben. 
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II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

Zürich, 13. Mai 2020

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Katrin Meyer


